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Erdwärmesonden  

Die Installation einer Erdwärmesonde ist gemäß § 8 Wasserhaushaltsgesetz erlaubnis-
pflichtig. Der Erlaubnisantrag ist rechtzeitig vor Baubeginn dem Fachdienst Wasser-
und Bodenschutz beim Landkreis Kassel zu stellen. 

In festgesetzten Trinkwasserschutzgebieten gelten besondere Verbote und Einschrän-
kungen für den Betrieb von Erdwärmesonden, die im Einzelfall mit dem Fachdienst 
Wasser- und Bodenschutz abzuklären sind. 

Gewässer  

Bei dem südlich des Flurstückes verlaufenden Gewässer (Flurstück 66/1) handelt es 
sich um Gewässer von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung. 

Boden  

Die bodenschutzrechtlichen Vorschriften sind zu beachten und einzuhalten. 

Aus Sicht des FB 63 — Bauen und Umwelt — Naturschutzbehörde 

Nach überschlägiger Berechnung nach  Hess.  Kompensationsverordnung ergibt sich 
nach Umsetzung des Bebauungsplanes ein nicht unerhebliches Biotopwertdefizit. 
Zur besseren Beurteilbarkeit des durch die Bauleitplanung verursachten Eingriffswertes 
in den Naturhaushalt sollte eine Eingriffs-/Ausgleichbilanzierung nach  Hess.  Kompensa-
tionsverordnung (Stand 2018) als Bestandteil des Bebauungsplanes erarbeitet werden. 
Es sollten zusätzliche Kompensationsmaßnahmen zum Ausgleich des durch die Bau-
leitplanung verursachten Eingriffs in den Naturhaushalt durchgeführt werden. Diese 
Maßnahmen sollten textlich und planerisch dargestellt werden. 

Redaktioneller Hinweis:  

Die auf Seite 17 der Begründung in der Flächenbilanzierung (städtebauliche Werte) be-
rechneten 802 m2  überbaubare Fläche (GRZ 0,4) ist nicht nachvollziehbar, wenn von 
einer Fläche von 711 m2  für das Allgemeine Wohngebiet ausgegangen wird. 

Aus Sicht des FB 83 — Landwirtschaft 

Es handelt sich bei der kleinflächigen Erweiterung von Wohnbebauung um einen nur 
806 m2  großen Geltungsbereich, wovon etwa 600 m2  landwirtschaftlich als Grünland ge-
nutzt werden. Der Geltungsbereich befindet sich zwischen Wohnbebauung und tlw. ei-
ner kleinen Feldscheune sowie landwirtschaftlicher Nutzfläche. 

Aufgrund der Lage und der geringen Flächeninanspruchnahme werden aus landwirt-
schaftlicher Sicht keine Bedenken vorgetragen. Es wird jedoch vorsorglich darauf hinge-
wiesen, dass unmittelbar östlich und südlich angrenzend Landwirtschaft betrieben wird 
und sich etwa 100 Meter ost-südöstlich eine landwirtschaftliche Hofstelle befindet und 
demzufolge mit den typischen landwirtschaftlichen Begleiterscheinungen durch die Be-
wirtschaftung der angrenzenden Fläche sowie den üblichen Lärm-/Staub- und sonstigen 
Emissionen aufgrund landwirtschaftlicher Tätigkeiten zu rechnen ist. 








